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FÜR UNTERNEHMER

Gutschrift auf Kapitalkonto II einer Personengesellschaft bedeutet keine
Gewährung von Gesellschaftsrechten

Bringt der Gesellschafter einer Personengesellschaft ein Wirtschaftsgut gegen Gut-
schrift eines Betrags ausschließlich auf dem sogenannten Kapitalkonto II in die Gesell-
schaft ein, ist dieser Vorgang nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom
29. Juli 2015 (IV R 15/14) als Einlage und nicht als entgeltliches Geschäft zu behan-
deln. Damit hat der BFH eine schon lange streitige Frage geklärt und dabei ausdrück-
lich der Rechtsauffassung des Bundesministeriums der Finanzen widersprochen.
Im Urteilsfall hatte ein Landwirt den Abbau eines Bodenschatzes auf einem eigenen
Grundstück durch eine eigens dafür gegründete Personengesellschaft vorgenommen.
Er übertrug das Grundstück aus seinem landwirtschaftlichen Betrieb auf die Gesell-
schaft, eine GmbH & Co. KG, und erhielt dafür eine Gutschrift auf dem Kapitalkonto II.
Welchen Anteil der Gesellschafter am Vermögen der Gesellschaft hatte und welche
Gewinnbezugs- und Stimmrechte ihm zustanden, ergab sich allein aus dem Kapital-
konto I. Daraus folgerte der BFH, dass der Gesellschafter keine Gegenleistung für die
Einbringung des Grundstücks erhalten habe, auch nicht in Gestalt von Gesellschafts-
rechten. Die Gesellschaft war – gestützt auf veröffentlichte Verwaltungsanweisungen
– der Meinung, auch das Kapitalkonto II weise Gesellschaftsrechte aus, sodass sie
das Grundstück und den Bodenschatz entgeltlich erworben habe und auf die Anschaf-
fungskosten des Bodenschatzes bei dessen Abbau Abschreibungen vornehmen kön-
ne. Das Finanzamt (FA) teilte zwar die Auffassung, dass ein entgeltlicher Erwerb statt-
gefunden habe, lehnte aber die Abschreibung aus anderen Gründen ab. Im Ergebnis
bestätigte der BFH das FA, stützte die Versagung der Abschreibung aber auf das Feh-
len von Anschaffungskosten. Einbringungen in Personengesellschaften gegen Bu-
chung auf einem Gesellschafterkonto sind danach nur dann entgeltliche Vorgänge,
wenn ein Kapitalkonto angesprochen wird, das Maßstab für die Anteile des Gesell-
schafters am Vermögen, am Gewinn oder an den Stimmrechten ist (in der Regel Kapi-
talkonto I) oder das Forderungen oder Verbindlichkeiten zwischen Gesellschafter und
Gesellschaft ausweist.
Quelle: PM BFH

Aufstockung von Investitionsabzugsbeträgen

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 12. November 2014 (BStBl 2016 II) ent-
schieden, dass ein Investitionsabzugsbetrag in einem Folgejahr innerhalb des drei-
jährigen Investitionszeitraums bis zum gesetzlichen Höchstbetrag aufgestockt werden
kann. Er widerspricht damit der vom Bundesfinanzministerium 2013 festgelegten Re-
gel, nach der ein Investitionsabzugsbetrag nur in einem Wirtschaftsjahr geltend ge-
macht werden kann.
Aufgrund des BFH-Urteils hat jetzt das Bundesfinanzministerium entschieden, dass
die Grundsätze des BFH-Urteils zukünftig allgemein und in allen noch offenen Fällen
anzuwenden sind.

Editorial

Kleine und mittlere Betriebe können für ge-
plante Investitionen im Anlagevermögen
bis zu 40 % der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten gewinnmindernd abzie-
hen. Ein Urteil des Bundesfinanzhofs er-
möglicht jetzt, dass dieser Investitionsab-
zugsbetrag innerhalb des dreijährigen In-
vestitionszeitraums bis zum gesetzlichen
Höchstbetrag aufgestockt werden kann.
Kapitalanleger bekommen mit der gerade
beschlossenen Wohnungsbauförderung
neue Chancen. Ferienhausbesitzer, die ih-
re Immobilie auch vermieten, sollten das
Urteil des Finanzgerichts Köln beachten,
um zu sehen, wie man Verluste steuermin-
dernd in der Einkommensteuererklärung
geltend machen kann.
Beim Dauerthema „Häusliches Arbeitszim-
mer“ wird es für Steuererleichterungen
nach einem aktuellen Urteil des Bundesfi-
nanzhofs immer enger. Dafür stärkt der
Bundesgerichtshof die Kunden von Ban-
ken, die sich mit dem Onlinebanking Pro-
bleme eingehandelt haben.

Mit freundlichen Grüßen
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Hinsichtlich der Erhöhung (Aufstockung) von Investitionsabzugsbeträgen, die in vor
dem 1. Januar 2016 endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen worden
sind, gilt Folgendes:

Ein Investitionsabzugsbetrag kann nur geltend gemacht werden, wenn der Be-
trieb am Schluss des jeweiligen Abzugsjahres die in § 7g Abs. 1 S. 2 Nr. 1
EStG genannten Größenmerkmale nicht überschreitet. Die Erhöhung eines in
einem Vorjahr für eine bestimmte Investition beanspruchten Investitionsab-
zugsbetrages setzt voraus, dass das maßgebende Größenmerkmal auch am
Ende des Wirtschaftsjahres nicht überschritten wird, in dem die Erhöhung be-
rücksichtigt werden soll.

Die dreijährige Investitionsfrist beginnt mit Ablauf des Wirtschaftsjahres, in
dem ein Investitionsabzugsbetrag für ein begünstigtes Wirtschaftsgut erstmals
geltend gemacht wird. Eine Erhöhung des Abzugsbetrages in einem Folgejahr
verlängert den Investitionszeitraum nicht.

Eine Erhöhung scheidet aus, wenn die Investitionsfrist bei Antragstellung abge-
laufen ist und die Investition nicht durchgeführt wurde oder bei bereits durchge-
führten Investitionen die Erhöhung erkennbar dem Ausgleich von nachträgli-
chen Einkommenserhöhungen dient.

Investitionsabzugsbeträge können nur für künftige Investitionen beansprucht
werden. Ein Abzug im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung des
begünstigten Wirtschaftsgutes ist nicht möglich. Dies gilt auch für die Erhö-
hung von Investitionsabzugsbeträgen.

Quelle: BMF-Schreiben vom 15. Januar 2016 

Abmahngefahr – neue Verbraucherschutz-Regeln für Onlineshops

Eine neue EU-Richtlinie verschärft den Verbraucherschutz: Unternehmen müssen für
Online-Geschäfte auf eine EU-Schlichtungsplattform verweisen. Wer in Europa mit ei-
nem Unternehmer in rechtliche Probleme gerät, soll einen neuen Rechtsschutzweg
beschreiten dürfen, abseits der staatlichen Gerichtsbarkeit, kostenlos für Verbraucher
und nahezu unbeschränkt abrufbar, dafür aber für alle Beteiligten nur freiwillig, sowohl
in der Teilnahme als auch in der Vollstreckung.
Grundlage dafür sind u. a. die ADR-Richtlinie (Alternative Dispute Resolution) und die
ODR-Verordnung (Online Dispute Resolution), die die alternative Streitbeilegung
durch die Regelung zur Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten im Onli-
ne-Vertrieb regeln sollen.
Deutschland setzt eigene Zeichen mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über
alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten und zur Durchführung der
Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (VSBG) und
ändert gleich vom Bürgerlichen Gesetzbuch bis hin zum Kapitalanlagegesetzbuch al-
les, um so die Europavorschriften umzusetzen.
Seit dem 09. Januar 2016 müssen nach der ODR-Verordnung in der Union niederge-
lassene Unternehmer, die Online-Kaufverträge oder Online-Dienstleistungsverträge
eingehen, und in der Union niedergelassene Online-Marktplätze auf ihren Websites ei-
nen Link zur OS-Plattform einstellen. Dieser Link muss für Verbraucher leicht zugäng-
lich sein. In der Union niedergelassene Unternehmer, die Online-Kaufverträge oder
Online-Dienstleistungsverträge eingehen, geben zudem ihre E-Mail-Adressen an.
Die Online-Streitbeilegungsplattform ist erreichbar unter dem Link
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ und steht ab dem 15. Februar 2016 zur Verfü-
gung, die Angaben sind aber bereits seit dem 09. Januar 2016 zwingend. Von diesem
Portal aus stellt die EU die Verbindung zu Schlichtungsstellen in ganz Europa her und
ermöglicht die Online-Einreichung einer Beschwerde. Bei Nichtangabe des Links dro-
hen Abmahnungen wegen Verstoßes gegen Informationspflichten. Dementsprechend
rüsten bereits Anwälte und Verbraucherschutzverbände für entsprechende Verfahren
auf.
Was ist zu tun? Auf der Homepage einen leicht zugänglichen Hinweis mit Verlinkung
zur neuen Online-Streitbeilegungsplattform der Europäischen Union (OS-Plattform)
aufnehmen und eine eigene E-Mail-Adresse angeben.
Quellen: www.eu-verbraucher.de und www.vsav.de

FÜR HEILBERUFE
Steuerermäßigung für Aufwendungen
für ein Notrufsystem in einer
Seniorenresidenz

Der VI. Senat des Bundesfinanzhofs
(BFH) hat mit Urteil (VI R 18/14) entschie-
den, dass Aufwendungen für ein Notrufsys-
tem, das innerhalb einer Wohnung im Rah-
men des „Betreuten Wohnens“ Hilfeleis-
tung rund um die Uhr sicherstellt, als haus-
haltsnahe Dienstleistungen gemäß § 35a
Abs. 2 S. 1 des Einkommensteuergeset-
zes (EStG) die Einkommensteuer ermäßi-
gen können.
Der Kläger bewohnt eine Drei-Zim-
mer-Wohnung im Rahmen des „Betreuten
Wohnens“ in einer Seniorenresidenz. Ne-
ben dem Mietvertrag mit dem Eigentümer
der Wohnung schloss er mit dem Betrei-
ber der Residenz einen Seniorenbetreu-
ungsvertrag ab. Darin verpflichtete sich
der Betreiber u. a. dazu, dem Kläger 24
Stunden pro Tag ein Notrufsystem zur Ver-
fügung zu stellen, einschließlich des für
die Nachtwache und die Soforthilfe im Not-
fall erforderlichen Fachpersonals.
In seiner Steuererklärung für das Streitjahr
machte der Kläger 1.357 EUR (76 % der
Betreuungspauschale) als Aufwendungen
für haushaltsnahe Dienstleistungen nach
§ 35a EStG geltend. Das Finanzamt ge-
währte dem Kläger nur eine Steuerermäßi-
gung in Bezug auf die Aufwendungen für
den Hausmeister und die Reinigung.
Der BFH bestätigte die Vorinstanz und hat
entschieden, dass es sich bei den Aufwen-
dungen für das mit der Betreuungspau-
schale abgegoltene Notrufsystem um sol-
che für eine haushaltsnahe Dienstleistung
i. S. des § 35a Abs. 2 S. 1 EStG handelt.
Durch die Rufbereitschaft werde sicherge-
stellt, dass ein Bewohner, der sich im
räumlichen Bereich seines Haushalts auf-
halte, im Notfall Hilfe erhalten könne. Eine
solche Rufbereitschaft leisteten typischer-
weise in einer Haushaltsgemeinschaft zu-
sammenlebende Familien- oder sonstige
Haushaltsangehörige. Es handele sich da-
mit um haushaltsnahe Dienstleistungen im
Sinne der Vorschrift. Diese würden nach
Auffassung des BFH auch in dem Haus-
halt des Steuerpflichtigen erbracht. Da der
Leistungserfolg in der Wohnung des Steu-
erpflichtigen eintrete, werde die Leistung
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FÜR BAUHERREN UND VERMIETER

Bundeskabinett billigt Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung des
Mietwohnungsneubaus

Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung ei-
ner steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus gebilligt. Der Gesetzentwurf
der Bundesregierung sieht auch aufgrund der Flüchtlingskrise die Einführung einer
zeitlich befristeten, degressiv ausgestalteten Sonderabschreibung für die Anschaffung
oder Herstellung neuer Mietwohngebäude in Gebieten mit angespanntem Wohnungs-
markt vor. Der Fokus der Maßnahme liegt auf der Errichtung neuer Mietwohnungen,
die auch für mittlere und untere Einkommensgruppen bezahlbar sind. Wohnungen mit
hohem Standard bedürfen keiner steuerlichen Förderung und werden vollständig von
der Maßnahme ausgeschlossen. Die begünstigten Flächen müssen mindestens zehn
Jahre für die Vermietung zu Wohnzwecken dienen.
Die Förderung der Investitionen ist auf ein ausgewiesenes Fördergebiet beschränkt,
das an die Mietenstufen des Wohngelds anknüpft (Anlage zu § 1 Abs. 3 der Wohn-
geldverordnung). Gemeinden mit Mietenstufen IV bis VI, deren Mietenniveau um min-
destens 5 % oberhalb des Bundesdurchschnitts liegt, sollen zum Fördergebiet gehö-
ren. Zusätzlich werden auch Gebiete mit Mietpreisbremse (auf Grund des § 556d
BGB) und Gebiete mit abgesenkter Kappungsgrenze (auf Grund des § 558 Abs. 2 S.
2 und 3 BGB) in das förderfähige Gebiet einbezogen.
Für die Förderung wird die Einhaltung einer Baukostenobergrenze von 3.000 EUR je
Quadratmeter Wohnfläche vorausgesetzt, von der maximal 2.000 EUR je Quadratme-
ter Wohnfläche gefördert werden. Damit insbesondere private Investoren angeregt
werden, möglichst zeitnah in entsprechenden Wohnraum zu investieren, wird die För-
derung zeitlich auf Baumaßnahmen begrenzt, mit denen in den Jahren 2016 bis 2018
begonnen wird. Maßgebend ist der Bauantrag oder die Bauanzeige. Die Sonderab-
schreibung wird letztmalig im Jahr 2022 möglich sein. Auch diese Begrenzung soll für
zügige Investitionen und eine schnelle Entlastung des Wohnungsmarkts sorgen.
Der Gesetzentwurf ist unter diesem Shortlink zu finden: http://goo.gl/xDmK1Y
Quelle: PM BMFwww.vsav.de

EINKOMMENSTEUER UND PERSÖNLICHE
VORSORGE

Erleichterter Verlustabzug bei Ferienhäusern

Verluste aus der Vermietung eines Ferienhauses können selbst dann steuermindernd
berücksichtigt werden, wenn kein Überschuss der Einnahmen über die Werbungskos-
ten zu erwarten ist. Dies hat das Finanzgericht  Köln in seinem Urteil vom 17. Dezem-
ber 2015 (Az. 10 K 2322/13) selbst für den Fall angenommen, dass der Eigentümer
sich eine Eigennutzung zunächst vorbehalten hat und diese erst nachträglich ausge-
schlossen wird.
In dem Verfahren klagte ein Ehepaar, das 1999 ein Ferienhaus erwarb und hierfür ei-
nen Gästevermittlungsvertrag über 10 Jahre abgeschlossen hat. Dieser sah die
Selbstnutzung durch die Kläger für maximal 4 Wochen im Jahr vor. Die Selbstnut-
zungsmöglichkeit wurde 2000 ausgeschlossen und aus dem ursprünglichen Vertrag
aus 1999 gestrichen. Im Übrigen lagen die tatsächlichen Vermietungstage im Rah-
men des Ortsüblichen.
Das Finanzamt versagte den Verlustabzug, da innerhalb des 30-jährigen Prognose-
zeitraums mit keinem Überschuss der Mieteinnahmen über die Werbungskosten zu
rechnen sei. Dem folgte der Senat in seinem Urteil nicht und gab den Klägern Recht.

auch im räumlichen Bereich des Haus-
halts erbracht. Ohne Bedeutung ist inso-
weit, dass die Notrufzentrale sich außer-
halb des Haushalts des Steuerpflichtigen
befindet.
Quelle: PM Bundesfinanzhof

FÜR SPARER UND
KAPITALANLEGER
Bundesgerichtshof stärkt Bankkunden
bei streitigen Zahlungsaufträgen im
Online-Banking
Der Bundesgerichtshof hat aktuell ent-
schieden, dass die Anwendung der Grund-
sätze des Anscheinsbeweises (§ 675w S.
3 BGB) im Online-Banking bei Erteilung ei-
nes Zahlungsauftrags unter Einsatz der zu-
treffenden PIN und TAN nicht verbietet.
Es muss aber geklärt sein, dass das einge-
setzte Sicherungssystem im Zeitpunkt der
Vornahme des strittigen Zahlungsvor-
gangs im Allgemeinen praktisch unüber-
windbar war und im konkreten Einzelfall
ordnungsgemäß angewendet worden ist
und fehlerfrei funktioniert hat. Bei einer
missbräuchlichen Nutzung des Online-
Bankings spricht kein Beweis des ersten
Anscheins für ein grob fahrlässiges Verhal-
ten des Kontoinhabers.
Hintergrund
Die beklagte GmbH unterhielt bei der kla-
genden Sparkasse u. a. ein Geschäftsgiro-
konto, mit dem sie am Online-Banking teil-
nahm. Der Geschäftsführer der GmbH
nutzte dazu eine persönliche Identifika-
tionsnummer (PIN), mit der er u. a. auf
das Geschäftsgirokonto zugreifen konnte.
Zur Freigabe einzelner Zahlungsvorgänge
wurde das smsTAN-Verfahren (Übermitt-
lung der Transaktionsnummer durch SMS)
über eine Mobilfunknummer des Ge-
schäftsführers der Beklagten vereinbart.
Nachdem es zu Störungen im Online-Ban-
king-System der Klägerin gekommen war,
wurden aus nicht geklärten Umständen
dem Geschäftskonto der GmbH fehlerhaft
größere Beträge gutgeschrieben. Die Spar-
kasse veranlasste entsprechende Stornie-
rungen. Anschließend wurde unter Ver-
wendung der zutreffenden PIN und einer
gültigen smsTAN eine Überweisung von
235.000 EUR vom Konto der Beklagten zu-
gunsten eines Rechtsanwalts überwiesen.
Da zeitgleich die fehlerhaften Gutschriften
berichtigt wurden, ergab sich ein Sollbe-
trag auf dem Geschäftskonto der GmbH.
Nachdem die Sparkasse die GmbH erfolg-
los zum Ausgleich des Kontos aufgefor-
dert hatte, kündigte sie die Geschäftsbe-
ziehung fristlos und fordert mit der vorlie-
genden Klage den Schlusssaldo von
236.422,14 EUR nebst Zinsen. Sie hatte
in beiden Tatsacheninstanzen Erfolg.
Im Verfahren vor dem BGH wurde nun ent-
schieden: Ist die Zustimmung des Kontoin-
habers zu einem Zahlungsvorgang strittig,
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Der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs folgend sei ein uneingeschränkter Verlust-
abzug auch ohne Überschussprognose möglich, wenn eine Eigennutzung ausge-
schlossen sei und die tatsächlichen Vermietungstage die ortsübliche Vermietungszeit
nicht erheblich unterschritten. Denn für diesen Fall sei typisierend von einer Absicht
des Steuerpflichtigen auszugehen, einen Einnahmeüberschuss zu erwirtschaften. Die-
se gelte auch, wenn eine ursprünglich vereinbarte Eigennutzung nachträglich aufgeho-
ben werde.
Der Senat hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Verfahrens gegen sein Ur-
teil die Revision zum Bundesfinanzhof in München zugelassen.
Quelle: PM FG Köln

Häusliches Arbeitszimmer: Kein Abzug bei gemischt genutzten Räumen

Ein häusliches Arbeitszimmer setzt neben einem büromäßig eingerichteten Raum vor-
aus, dass es ausschließlich oder nahezu ausschließlich für betriebliche oder berufli-
che Zwecke genutzt wird. Fehlt es hieran, sind die Aufwendungen hierfür insgesamt
nicht abziehbar. Damit scheidet eine Aufteilung und anteilige Berücksichtigung im Um-
fang der betrieblichen oder beruflichen Verwendung aus. Dies hat der Große Senat
des Bundesfinanzhofs (BFH) entschieden (Beschluss vom 27. Juli 2015 GrS 1/14).
Die Grundsatzentscheidung betrifft die durch das Jahressteuergesetz 1996 eingeführ-
te Abzugsbeschränkung für häusliche Arbeitszimmer. In seiner heute geltenden Fas-
sung sind Aufwendungen hierfür nur unter der Voraussetzung abziehbar, dass für die
betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.
Die Höhe der abziehbaren Aufwendungen ist dabei grundsätzlich auf 1.250 EUR be-
grenzt; ein weitergehender Abzug ist nur möglich, wenn das Arbeitszimmer den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen oder beruflichen Betätigung bildet (§ 4 Abs. 5 S. 1
Nr. 6b S. 1 des Einkommensteuergesetzes – EStG).
In dem der Entscheidung des Großen Senats zugrunde liegenden Verfahren war strei-
tig, ob Kosten für einen Wohnraum, der zu 60 % zur Erzielung von Einnahmen aus
Vermietung und Verpachtung und zu 40 % privat genutzt wird, anteilig als Werbungs-
kosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar sind.
Der Große Senat begründet seine Entscheidung neben dem allgemeinen Wortver-
ständnis damit, dass der Gesetzgeber ausweislich der Gesetzgebungsmotive aus-
drücklich an den herkömmlichen Begriff des „häuslichen Arbeitszimmers“ angeknüpft
hat. Der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers setzt aber seit jeher voraus, dass der
Raum wie ein Büro eingerichtet ist und ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur
Erzielung von Einnahmen genutzt wird.
Diese Auslegung dient nach Auffassung des Großen Senats dazu, den betrieblich/be-
ruflichen und den privaten Bereich sachgerecht voneinander abzugrenzen, Gestal-
tungsmöglichkeiten zu unterbinden und den Verwaltungsvollzug zu erleichtern. Im Fall
einer Aufteilung sind diese Ziele nicht zu erreichen, da sich der Umfang der jeweiligen
Nutzung innerhalb der Wohnung des Steuerpflichtigen nicht objektiv überprüfen lässt.
Der BFH sieht insbesondere ein Nutzungszeitenbuch nicht als geeignete Grundlage
für eine Aufteilung an, da die darin enthaltenen Angaben keinen über eine bloße Be-
hauptung des Steuerpflichtigen hinausgehenden Beweiswert hätten. Ebenso mangelt
es an Maßstäben für eine schätzungsweise Aufteilung der jeweiligen Nutzungszeiten.
Eine sachgerechte Abgrenzung des betrieblichen/beruflichen Bereichs von der priva-
ten Lebensführung wäre daher im Fall einer Aufteilung nicht gewährleistet.
Die vom BFH abgelehnte Aufteilung steht in Übereinstimmung mit dem Beschluss des
Großen Senats des BFH vom 21. September 2009 (GrS 1/06, BStBl II 2010, 672). Da-
nach sind Reiseaufwendungen bei gemischt beruflich/betrieblichen und privat veran-
lassten Reisen nach Maßgabe der Zeitanteile der Reise aufteilbar. Dem kam keine Be-
deutung zu, da § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 6b EStG eine nach allgemeinen Grundsätzen vor-
gehende Spezialregelung ist.
Offenlassen konnte der Große Senat daher die vom X. Senat des BFH aufgeworfene
Frage, ob es sich bei derartigen Aufwendungen mangels objektiv nachprüfbarer Krite-
rien dem Grunde nach überhaupt um anteilige Werbungskosten oder Betriebsausga-
ben handelt. Geklärt ist dagegen, dass Aufwendungen für eine sogenannte „Arbeits-
ecke“ nicht abzugsfähig sind, da derartige Räume schon ihrer Art und ihrer Einrich-
tung nach erkennbar auch privaten Wohnzwecken dienen.
Quelle: PM BFH

WICHTIGER HINWEIS
Gesetze und Rechtsprechung ändern sich fortlaufend. Nutzen Sie deshalb unsere Briefe zur In-
formation. Bitte denken Sie aber daran, dass Sie vor Ihren Entscheidungen grundsätzlich unsere
Beratung in Anspruch nehmen, weil wir sonst keine Verantwortung übernehmen können.

hat das ausführende Kreditinstitut bei Ver-
wendung eines Zahlungsauthentifizie-
rungsinstruments nachzuweisen, dass die-
ses einschließlich seiner personalisierten
Sicherheitsmerkmale (hier: PIN und sms-
TAN) genutzt, dies mithilfe eines Verfah-
rens überprüft worden ist und fehlerfrei
funktioniert hat. Dem Kontoinhaber darf
auch nicht einfach grob fahrlässiges Ver-
halten unterstellt werden, wie es in einer
Mitteilung des Gerichts heißt.
Auch wenn alles so aussieht, als ob sich
der Kunde mit gültiger PIN- und TAN-Num-
mer identifiziert hat, muss demnach ge-
klärt sein, dass das Sicherungssystem
zum Zeitpunkt der Überweisung unüber-
windbar war, ordnungsgemäß angewen-
det wurde und fehlerfrei funktioniert hat.
Quelle: PM BGH zu XI ZR 91/14

LESEZEICHEN
Bundesfinanzministerium zu
Einzelfragen zur Abgeltungsteuer
Es sollte ursprünglich ein einfach zu hand-
habendes Gesetz sein, das es insbesonde-
re deutschen Kapitalanlegern, die ihre Ver-
mögen vorzugsweise ins Ausland transfe-
riert hatten, schmackhaft machen sollte,
wieder in Deutschland anzulegen. Ein ein-
facher Steuersatz von 25 %, mit dem alles
abgegolten werden sollte. Das hörte sich
gut an. Doch die Realität ist eine kompli-
zierte Hydra.
Lesen Sie selbst: http://goo.gl/ed9vds

WICHTIGE STEUERTERMINE

Steuertermine März 2016
Lohnsteuer
Umsatzsteuer (M)
Einkommensteuer
Körperschaftsteuer
10.03.16 (14.03.16)*
Fälligkeit der Beiträge zur
Sozialversicherung
23.03.16 Beitragsnachweis
29.03.16 Beitragszahlung

Zur Wahrung der Frist muss der Beitrags-
nachweis am Vortag bis spätestens 24:00
Uhr eingereicht sein.
*Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung in Klammern
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